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Diese Seiten werden vom Wipäd-Institut der WU-Wien redaktionell betreut. In der Regel werden hier wissenschaftliche 
Beiträge und diverse empirische Befunde publiziert. Aufgrund des Schwerpunktes dieser Ausgabe von wissenplus und der 
geringen Beteiligung der Berufsbildung am Diskurs über das Expertenpapier „LehrerInnenbildung Neu“ kommt in dieser 
Ausgabe ein renommierter Vertreter der BMHS-Lehrer/innen zu Wort, der jahrelang oberster Personalvertreter der berufs-
bildenden Vollzeitschulen in Österreich war und derzeit in EU-Gremien tätig ist, wo Fragen der Lehrer/innenbildung in  
Europa diskutiert werden.
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Europäischen Gewerkschaftskomitee für 
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I.  einleitung
Die Realität der Lehrerrekrutierung in der Berufsbildung ist 
von mehreren Parametern abhängig. Sie wird von der demos-
kopischen Situation der im Beruf stehenden Lehrerinnen und 
Lehrer, von der Entwicklung der Ströme der Schülerinnen und 
Schüler, der allgemeinen wirtschaftlichen Konjunkturlage so-
wie dem gesellschaftlichen Stellenwert des Lehrerberufes und 
seiner materiellen Wertschätzung geprägt. Nicht aber von den 
Wunschvorstellungen der Politik.

Es ist eine Tatsache, dass Österreich, vor allem im Bereich 
der BMHS1, mit einem demoskopisch bedingten eklatanten 
Lehrermangel konfrontiert ist. Diese Realität wird jedoch von 
der Politik beharrlich verdrängt. Der Bedarf ergibt sich nicht 
nur aufgrund der kommenden Pensionierungswelle, sondern 
ist auch durch den immer noch starken Schülerandrang an 
die BMHS bedingt, der aufgrund der raschen beruflichen Ver-
wertbarkeit der Abschlüsse, durch Zuwanderung, aber auch 
durch die Verringerung des Lehrstellenangebotes nach wie 
vor ungebrochen ist. Problematisch ist, dass am Lehramt In-
teressierte durch unausgegorene und widersprüchliche politi-
sche Ankündigungen verunsichert werden. Zum Beispiel soll 
eine „einheitliche Ausbildung von Lehrern/Lehrerinnen“ mit 
„einheitlichen“ materiellen Rahmenbedingungen und erhöhter 
Lehrverpflichtung geschaffen werden. Konkrete Maßnahmen 
für eine Attrahierung der besoldungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen lassen jedoch noch immer auf sich warten. 

Die bildungspolitischen Diskussionen in Österreich fokus-
sieren – ohne merkliche Aussicht auf befriedigende Lösungen – 

permanent und ausschließlich auf die Sekundarstufe I, womit 
der Blick auf die ganzheitliche und differenzierte Bildungsar-
chitektur Österreichs verstellt wird. Für die Lehrer/innenaus-
bildung besonders nachteilig ist auch der Umstand, dass die 
vier bisherigen Berufspädagogischen Akademien (BPA), die 
für die BMHS-Lehrerinnen- und -Lehrerausbildung zuständig 
waren, abgeschafft wurden. Allerdings wurde an ihrer Stelle 
keine einzige „Berufspädagogische Hochschule“ geschaffen, 
sondern ausschließlich Pädagogische Hochschulen, und diese 
gleich an 14 Standorten. Diese Pädagogischen Hochschulen 
sollen die Lehrer/innenausbildung auch für die BMHS und 
BS2 wahrnehmen, widmen diesem Bereich aber leider nicht 
die erforderliche Aufmerksamkeit. Auch eine wirksame und 
innovative Fort- und Weiterbildung für die Lehrerschaft an 
BMHS wird an den meisten Pädagogischen Hochschulen ver-
nachlässigt oder gänzlich negiert3. Damit wurde die kontinuier-
liche Schwächung des Systems Aus- und Fortbildung der Leh- 
r  er/innen in der Berufsbildung fortgesetzt und strukturelle 
Hürden geschaffen, die der Steigerung der Fortbildungsquali-
tät der BMHS zuwiderlaufen. Schon 1983 wurden die hervor-
ragend arbeitenden und eigenständigen „Berufspädagogischen 
Institute“ zu bloßen Abteilungen an den „Pädagogischen In-
stituten“ degradiert, deren Aufgaben nunmehr ebenfalls die 
Pädagogischen Hochschulen wahrnehmen sollten. Mit der 
Schaffung solcher Einheitsstrukturen durch die Politik wur-
den jedoch keine Verbesserungen, sondern erhebliche Ver-
schlechterungen verursacht.

lehrerinnen- und lehrerausbildung als Basis für 
eine hochwertige Berufsbildung
Die österreichische Politik will für den Beruf der Lehrerin/des Lehrers nur die Besten rufen. Doch werden diese dem 
Ruf auch folgen?
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II.  Die pädagogischen anforderungen in der  
Berufsbildung

Qualitativ hochwertige Erstausbildung und zielgerichtete Fort- 
und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer sind unbestrit-
tene Investitionen in die Zukunft der Bildung. Die Anforderun-
gen an den Lehrerberuf sind allerdings nicht allein wegen der ra-
santen Entwicklungen auf dem Gebiet der Technologie und der 
Wirtschaft noch schwieriger geworden, sondern vor allem auch 
wegen der Erziehungsdefizite durch die Gesellschaft, die diese 
Aufgabe einfach an die Schulen weitergibt. Dadurch sind Be-
rufsbildner doppelt gefordert, nämlich pädagogisch und berufs-
fachlich. Vor allem aber die Fachlichkeit ist eine entscheidende 
Voraussetzung für eine hervorragende BMHS-Lehrerbildung. 
Die Koor dinierungsstellen für die Austausch- und Studienpro-
gramme der Europäischen Union unterscheiden drei Hauptty-
pen beruflicher Fachkenntnisse:
➊ Berufsspezifische Qualifikationen (job specific qualifica-

tions): theoretische und praktische Kenntnisse, Wissen und 
Einstellungen, die direkt für die Ausübung des Berufs oder 
der Beschäftigung notwendig sind.

➋ Allgemeine Berufsqualifikationen (generic occupational qua-
lifications): Kenntnisse, Wissenselemente und die Einstel-
lungen, die in einer Reihe verschiedener Berufe oder Beschäf-
tigungen brauchbar sind.

➌ Transversale Qualifikationen (transversal qualifications): 
Elemente und Einstellungen, die in allen Berufen und Be-
schäftigungen brauchbar sind. Man nennt sie auch Schlüssel-
kenntnisse. Dies sind Kenntnisse wie soziale Eignung oder 
die Fähigkeit, in Gruppen zu arbeiten, die Kreativität oder 
die Initiative, der unternehmerische Geist, die ökologische 
Sensibilität, die Kommunikationsfähigkeit, die Flexibilität, 
die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, zu analysieren und zu 
lösen, die Fähigkeit der Selbstbildung etc4. 

III.  Die internationale Situation
Die Berufsbildung fin det in einer global vernetzten Wirtschaft 
eine stets wachsende Bedeutung, da sie die ökonomische Quali-
tät der Wirtschaftsstandor-
te entscheidend beeinflusst. 
Allerdings werden bei der 
Umsetzung sehr unter-
schiedliche Wege beschrit-
ten. So wies Josef Aff in sei-
nem Referat beim 3. Wirt-
schaftspädagogik-Kongress 
in Graz 2009 auf die hetero-
gene Organisationsstruktur 
der Berufsbildung inner-
halb der EU hin und stellte 
die drei charakteristischen 
Hauptformen gegenüber, 
wobei er auch die erfolgrei-
che Besonderheit (Unique 
Selling Proposition) des 
österreichischen Berufsbil-
dungssystems hervorhob.
Diese Unterschiede in der 
Organisation der Berufsbil-
dung in Europa finden da-
her ihren Niederschlag auch 
in sehr unterschiedlichen 

Formen der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in der 
Berufsbildung und deren Rekrutierung.

IV.  Die unterschiedlichen Rekrutierungsstrukturen in 
europa

Die Politik hebt zwar die Bedeutung der Lehrerschaft für eine 
hochwertige berufliche Bildung hervor, die entsprechenden 
Maßnahmen bleiben jedoch meist aus, obwohl in vielen Berei-
chen bereits ein eklatanter Lehrermangel besteht – und dies in 
vielen Ländern angesichts des demoskopischen Problems der 
Überalterung des Lehrerstandes.

Dieser Mangel an geeigneten Lehrpersonen ist in Österreich 
nicht neu und wird außerdem durch gezieltes Abwerben öster-
reichischer Lehrkräfte durch Deutschland und die Schweiz ver-
stärkt. Dies hängt nicht nur mit den unbefriedigenden struk-
turellen, administrativen und besoldungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen zusammen, sondern auch mit den andauernden 
medial-populistischen Diffamierungen des Lehrerstandes als 
sogenannte „Minderleister“ der Gesellschaft, denen politisch 
nicht gegengesteuert wird.

Hinsichtlich der besoldungsrechtlichen Komponente führt 
Grollmann zwei wesentliche Aspekte ins Feld: 

„Es ist aus mindestens zwei Gründen wichtig, die Lehrerge-
hälter zu erhöhen. Erstens sind niedrige Gehälter weniger ge-
eignet, qualifizierte Personen für den Lehrerberuf anzuziehen. 
Zweitens können niedrige Gehälter auch zu einer Gegenauslese 
beitragen – die, die in anderen Bereichen keine Anstellung er-
halten, werden Lehrer.“6

Als weitere Konsequenzen sieht Grollmann:
➊ Personen, die sich für den Lehrberuf durch zielgerichtete 

und teure Programme qualifizieren und dann in ein anderes 
Arbeitsverhältnis eintreten.

➋ Personen, die das öffentliche Bildungssystem wegen attrak-
tiver Möglichkeiten auf dem externen Arbeitsmarkt verlas-
sen.7 

➌ Personen, die weiterhin im Bildungssystem arbeiten, einen 
Großteil ihres Einkommens aber durch weitere verwandte 

Berufsbildung in Europa – Sekundarstufe II

Deutschland, Schweiz
Hoher Stellenwert der 

Berufsbildung =  
primäres duales System  

(Berufliche Vollzeitschulen 
haben ergänzende  

Funktion)

Kontinentaleuropa
(z. B. Frankreich)

Allgemeinbildende Vollzeit
schulen (AHS) ergänzt um 

Berufsvorbereitung – keine 
arbeitsmarkt relevante 

Beschäftigungsfähigkeit

Arbeitsmarktrelevante Berufsbildung erfolgt primär  
im Tertiärbereich – Kurzstudien.

Österreich
Berufsbildung: 80 % der 
Sekundarstufe II, davon 

35 % dual,
45 % in Vollzeitschulen

USP
der Berufs
bildungs

architektur in 
Österreich

Angelsächsisches  
Modell

Allgemeinbildung –  
öffentlich, berufliche  

Bildung ist modular – viele 
Anbieter, teilweise privat

Vollzeitschulen gewährleisten  
arbeitsmarktrelevante  

Beschäftigungsfähigkeit und sind  
gesellschaftlich anerkannt!

Berufsbildungsarchitektur.indd   1 20.10.2010   8:32:55 UhrAbbildung 1: Die europäische Berufsbildungsarchitektur5
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Nebenbeschäftigungen bestreiten (z. B. Vortragende an pri-
vaten Instituten, Konsulenten, beratende Zweitberufe, Tä-
tigkeit als Selbständige etc.).

Mögliche Maßnahmen des Dienstgebers zur Lehrerrekrutierung 
bei Lehrermangel:
Da seit Jahren im Bereich der BMHS keine Planstellenverlei-
hungen (Pragmatisierungen) nach BDG8 mehr vorgenommen 
werden, kommt das VBG9 zur Anwendung. Dieses verweist 
zwar auf die ausbildungsmäßigen Erfordernisse im BDG zur 
Planstellenbesetzung, sieht aber auch die Anstellung von Lehr-
personen vor, die diese geforderten Qualifikationen nicht er-
bringen.10 

Schon vor einigen Jahren hat der Dienstgeber in Österreich 
auf den eklatanten Lehrermangel an BMHS mit einem verord-
nenden Rundschreiben reagieren müssen, da manche Fächer 
wegen des Fehlens geeigneter Lehrpersonen nicht mehr unter-
richtet werden konnten. Bezeichnenderweise hat der Dienst-
geber in diesem Zusammenhang den irreführenden Terminus 
„Mangellehrer“ erfunden. Das Positive dieser Maßnahme be-
steht darin, dass mithilfe von Sonderverträgen Praxiszeiten 
in der Wirtschaft auf das Vorrücken in höhere Gehaltsstu-
fen teilweise angerechnet und damit höhere Anfangsbezüge 
ermöglicht werden. Solche Praxiszeiten, die ja zum Teil ge-
setzlich vorgeschrieben sind, wurden bis in die 1990er Jahre 
besoldungsmäßig grundsätzlich angerechnet, fielen aber den 
sogenannten „Sparpaketen“ der Bundesregierungen zum Op-
fer. Die sogenannten „Mangellehrer-Tatbestände“ sind taxativ 
aufgezählt. Sie variieren jedoch zwischen den Budgetansätzen11 
innerhalb der BMHS und stellen als Kann-Bestimmung keine 
nachhaltige Lösung zur besseren Rekrutierung künftigen Lehr-
personals dar.

Anstelle einer sinnvollen Vorausplanung greift der Dienst-
geber leider sehr oft zu qualitätsmindernden Notmaßnahmen.

➤ Es wird auf vorgeschriebene Pflichtpraktika im Anschluss 
an das Studium verzichtet und „Dispens“ gewährt.

➤ Es werden auch verwandte Studienabschlüsse ohne päda-
gogische Ausbildung akzeptiert (z. B. Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre anstelle von Wirtschaftspädagogik).

➤ Es werden zum Beispiel auch Absolventinnen und Absol-
venten von Fachhochschulen ohne Pädagogikum als Lehr-
personen angestellt.

➤ Es werden Studentinnen und Studenten als Lehrkräfte ak-
zeptiert, die das Grundstudium noch gar nicht abgeschlos-
sen haben.

➤ Es werden auch Lehrbefähigungen akzeptiert, die unter-
halb der für den Sekundarbereich II vorgesehenen ISCED- 
Ebene12 liegen.

➤ Bestimmte Fächer werden umfangmäßig nur reduziert an-
geboten.

Solche Maßnahmen haben den fatalen Nebeneffekt, dass sich 
der Dienstgeber meist mit der Ausstellung befristeter Verträge 
mit schlechteren Konditionen noch dazu erhebliche Budget-
mittel erspart. Es sei hier auf die Sonderverträge alter Art in 
den 1970er-Jahren verwiesen, die keine Biennalvorrückungen13 
vorsahen und zusätzlich mit einem willkürlichen 5 %igen Ge-
haltsabschlag verbunden waren.

Diese Notmaßnahmen zielten allesamt nicht auf eine Qua-
litätssteigerung der Ausbildung oder auf eine Attrahierung des 
Lehrberufes ab, sondern dienten ausschließlich der Aufrecht-

erhaltung des Systems bei konstanten oder sinkenden budge-
tären Rahmenbedingungen.

V. Die erfordernisse für Österreichs Berufsbildung
Wegen den höchst unterschiedlichen Strukturen der europäi-
schen Berufsbildungssysteme sind auch die Eingangserforder-
nisse und die Einstiegsmodalitäten sowie die berufsbegleiten-
den Fort- und Weiterbildungsnotwendigkeiten für berufsbil-
dende Lehrer/innen sehr unterschiedlich.

Josef Aff und Richard Fortmüller haben in einer jüngst ver-
öffentlichten Arbeit die Anforderungen an die Lehrerinnen- 
und Lehrerausbildung und deren Weiterbildung umfassend 
dargestellt14. Dabei haben sie über den Schwerpunkt Wirt-
schaftspädagogik hinausgehend das gesamte Spektrum der 
Berufsbildung hinsichtlich des Lehrerbedarfs und der Ausbil-
dungserfordernisse beleuchtet.

Als ideale Form des Lehramts für fachtheoretische Gegen-
stände wird das Integrationsmodell gesehen, bei dem Fachwis-
senschaft und Pädagogik gemeinsam und vernetzt angeboten 
werden. Aff und Fortmüller bezeichnen dies als „WIPÄD-
Integra tionsmodell“15 für das Lehramt an wirtschaftsberuf-
lichen Vollzeitschulen. Dieser Ausbildungsweg, der ein bis in 
die 1960er-Jahre praktiziertes additives Modell ablöste, hat sich 
auch in der Praxis sehr bewährt und wurde nun als Master-
studium mit frühzeitigen und integrierten Feststellungen zur 
Berufseignung bereits während des Bachelorstudiums gemäß 
der Bologna-Architektur auf sinnvolle Weise neu konzipiert. Aff 
und Fortmüller bezeichnen dieses Modell sehr trefflich als „ös-
terreichisches Biotop der Wirtschaftspädagogik“, welches sich 
durch eine wachsende Vitalität und öffentliche Akzeptanz aus-
zeichnet. Dieses „Biotop“ ist es, meiner Meinung nach, mehr als 
wert, zu einem – über die Wirtschaftspädagogik16 hinausreichen-
den – flächendeckenden „pädagogischen Naturpark“ ausgedehnt 
zu werden. Keinesfalls aber darf dieses Modell einer derzeit in 
Österreich grassierenden Mentalität der Gleichmacherei geop-
fert werden, die eine additive Ausbildung auf alle pädagogischen 
Berufe ausdehnen möchte. Eine hochwertige Ausbildung muss 
allerdings auch von einer strukturierten Fortbildung in Form 
von „guidance“ während der gesamten Berufslaufbahn begleitet 
werden. Auch dieser Aufgabe werden die meisten der Pädagogi-
schen Hochschulen nicht gerecht.

VI. Differenzierte erfordernisse für das lehramt an 
BmHS 

Die vielen Lehrpläne17 in der Berufsbildung erfordern eine Viel-
zahl von Lehrbefähigungen. 

Folgende Bereiche für den Unterricht an BMHS müssen daher 
erfasst werden:
I. Unterricht für fachtheoretische und allgemeinbildende 

Fächer
I. 1. Allgemeinbildende Fächer
I. 2. Wirtschaftliche Theoriefächer
I. 3. Land- und Forstwirtschaftliche Theoriefächer – Tech-

nischer Bereich 
I.4. Technisch-gewerbliche Theoriefächer
I.5. Rechts- und volkswirtschaftliche Fächer

II. Unterricht für fachpraktische Fächer
II.1. Gewerbliche und technische Praxisfächer 
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VII.  Die konkreten erfordernisse für eine zukunfts-
weisende ausbildung 

Grundsätzlich ist für die Lehrtätigkeit an berufsbildenden 
Schulen zusätzlich zu einer fundierten fachlichen Ausbildung 
eine ebensolche pädagogische erforderlich, die ihren Schwer-
punkt jedoch auf die Fachdidaktik legen sollte. Fachwissen-
schaftliches Studium und pädagogische Ausbildung sollten 
möglichst im Verbund erfolgen und nicht getrennt.

Abzulehnen ist daher der Vorschlag der Expertengruppe 
„Lehrer Innenbildung NEU“24, der eine solche Trennung grund-
sätzlich für alle Lehrämter vorsieht und noch dazu die pädago-
gische Ausbildung der fachlichen voransetzen will. Ein solches 
Modell auch für die Berufsbildung einzuführen, würde einen 
eklatanten Rückschritt bringen, da damit die Fachdidaktik zu-
gunsten einer allgemeinen Didaktik ohne die wichtige fachliche 
Verzahnung mit der Fachwissenschaft zurückgedrängt wird. 
Außerdem ist der Vorschlag realitätsfremd. 

So müsste nämlich vor einem Technikstudium mit BA- und 
MA-Abschluss, dem eine mehrjährige Fachpraxis zu folgen hat, 
der Erwerb eines BA-Grades der Pädagogik vorangehen und nach 

II.2. Informationstechnische und medientechnische Praxisfä-
cher

II.3. Land- und forstwirtschaftliche Praxisfächer

III. Weitere Fächer (zum Teil praeter legem)
III.1. Betrifft vor allem neu geschaffene Gegenstände (z. B. im 

Bereich IKT oder das Kreative Gestalten) 
III.2. Fächer, die im Rahmen der schulautonomen Gestaltungs-

möglichkeiten neu geschaffen werden (z. B. Kunstbetrach-
tung)

III.3. Fächer in Unikatlehrplänen (z. B. Ausbildungszweig Kul-
tur- und Kongressmanagement)

 
Die Ausbildungsformen, die Zugangsvoraussetzungen, die Lehr-
befähigung bzw. Lehrbefugnisse:
In der obenstehenden Übersicht werden die wichtigsten Zugän-
ge zum Lehramt für fachtheoretische und fachpraktische Gegen-
stände an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie 
an Berufsschulen dargestellt, wobei künftige Veränderungen ge-
genüber dem Status quo kursiv hervorgehoben sind. 

lehrer/innenbildung fachtheorie

Befähigung BMHS-Unterricht von fachtheoretischen Gegenständen an berufsbildenden mittleren und höheren  
Schulen  (I.2.–5. und III.1.–3.) BS Berufsschulen

Unterrichts-
fächer

I.2. Wirtschaftliche 
Theoriefächer

I.3. Land- und forstwirtschaftliche 
Theoriefächer

I.4.Technisch-
gewerbliche  
Theoriefächer

I.5. Rechts-
kundliche 
Fächer

III.1.–3. Wei-
tere fachtheo-
retische Fächer

Theoriefächer

Induktion  
(Einfüh-
rung)

Bereits mit Studium integrativ erbracht. Wird mit der additiven pädagogischer Ausbil-
dung berufsbegleitend erfüllt.

Mit additiver pädago-
gischer Ausbildung erfüllt.

Rekrutie-
rungs- 
methode

Offener Zugang 
zum BA-Studium18

Offener Zugang Zugang bedarfsorientiert, d. h. Zugang zur pä-
dagogischen Ausbildung an Anstellungsvertrag 
gebunden

Zugang bedarfsorientiert
(Anstellungsvertrag)

Pädagogi-
sche 
Ausbildung

Integrativ mit 
MA-Studium er-
bracht.
Insges. 330 ECTS

Integrativ mit MA-Studium er-
bracht.
Insges. 330 ECTS

MA Edu19 30 ECTS als additives Studium mit 4 
Semestern an Pädagogischen Hochschulen (PH) 
bzw. Berufspädagogischen Fakultäten an Univer-
sitäten bzw. Berufspädagogischen Hochschulen 
BPH20; berufsbegleitend mit Anstellungsvertrag im 
Schuldienst; MA des Fachstudiums 300 ECTS plus 
MA Edu 30 ECTS (120 ECTS minus 90  ECTS aus der 
Anrechnung der Berufspraxis gem. NQR und aus 
dem Fachstudium). Insges. 330 ECTS
Bisher erfolgte die pädagogische Ausbildung 
berufsbegleitend an PI21 im Äquivalent von ca. 
20–30 ECTS.

MA Ved22 30 ECTS aufbau-
end BA-Studium mit 120 
ECTS (davon 90 angerech-
net aus der berufsbezoge-
nen Praxis gem. NQR)
Additives BA-Studium mit 
mind. 180 ECTS in 6 Se-
mestern (davon 2 Semester 
Präsenzstudium) an PH 
(Berufspädagogische Fakul-
tät an der Universität bzw. 
Berufspädagogische Hoch-
schule); berufsbegleitend 
mit Anstellungsvertrag im 
Schuldienst. Insges. 300 
ECTS

Berufspraxis 2 Jahre nach 
WIPÄD-MA-Ab-
schluss

Im Studium integriert 4 Jahre nach 
dem MA-
Studium

2 Jahre und 
Gerichtsjahr

4 Jahre nach 
MA-Studium

3 Jahre facheinschlägige 
Berufspraxis;
davon 90 ECTS auf MA Ved 
anrechenbar

Fach-
studium

Masterstudium 
der Wirtschaftspä-
dagogik mit 150 
ECTS in 5 Semes-
tern im Anschluss 
an BA-Studium 
mit 180 ECTS. Cur-
ricular inte grierte 
Unterrichts- und 
Schulpraxis 23

Masterstudium mit 120 ECTS in 
6 Semestern (berufsbegleitend) 
mit curricular-integrierter Fach-
praxis für das Lehramt für höhere 
landwirtschaftliche Lehranstalten 
(HLFLA) aufbauend auf BA-
Studium. 
BA-Studium mit mind. 180 ECTS 
für landwirtschaftliche FS und 
Berufsschulen; alternativ dazu für 
BOKU-Absolventen/-Absolventin-
nen bzw. Fachmaturanten/-matu-
rantinnen HLFLA ein verkürztes 
Aufbaustudium mit 60 ECTS  

Masterstudium 
mit mind. 120  
ECTS nach 
BA-Studium 
mit mind. 180 
ECTS (zusam-
men 300 ECTS)

Masterstudium 
mit mind. 120 
ECTS nach 
BA-Studium 
mit mind. 180 
ECTS (zusam-
men 300 ECTS)

Masterstudium 
mit mind. 120 
ECTS nach 
BA-Studium 
mit mind. 180 
ECTS (zusam-
men 300 ECTS)

Studium 
nach Fach-
richtung

WIPÄD 
WIRTSCHAFT

BOKU 
LAND- U. FORSTWIRTSCHAFT

TU 
TECHNIK

JURIDISCHE 
FAKULTÄT
RECHT. U. VW

UNI/HOCH-
SCHULEN/FH 
AUSNAHMEN 
FÜR SPEZIAL-
FÄCHER

FACHGRUPPEN I UND II

Notwendige Veränderungen gegenüber den derzeitigen Bestimmungen sind kursiv gekennzeichnet.

Tabelle 1: Lehrer/innenbildung Fachtheorie
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tegrative Ausbildung von Fachwissenschaft und Pädagogik 
vorgesehen ist, sondern grundsätzlich ein modulares Modell 
mit nachgelagerter Fachausbildung. Eine hochwertige Fachaus-
bildung ist vorrangig, da erwiesen ist, dass sich die pädagogi-
sche Kompetenz mit steigender Qualität der Fachausbildung 
signifikant erhöht.

Rudolf Taschner zeichnete jüngst ein integratives Idealbild 
für die Lehrer/innenbildung, wenn er in einem kritischen Bei-
trag über den mangelnden Enthusiasmus mancher Studieren-
den feststellt:

„Ein gutes Lehramtsstudium ist nicht mit einer Ausbildung 
zu vergleichen, bei der Kurs um Kurs nach vorgelegtem Plan 
absolviert wird, kein mechanisches Sammeln von Scheinen. Es 
ist ein Studium, bei dem das Fach die Persönlichkeit prägt.“26

1. Der allgemeinbildende Bereich
Das Lehramt für allgemeinbildende Fächer begründet die Lehr-
befähigung und die Lehrbefugnis, um an allen mittleren und 
höheren Schulen zu unterrichten, also an AHS und BMHS. Es 
ist grundsätzlich positiv zu werten, dass fachwissenschaftliche 
und pädagogische Ausbildung an den Universitäten integrativ 
erfolgen. Zu bemängeln ist an der derzeitigen Ausbildungs-
form, dass das Schulpraktikum nicht curricular integriert ist, 
sondern additiv am Ende der Ausbildung erfolgt, so dass eine 
Selbstevaluation über die persönliche Eignung für den Lehrer-
beruf erst spät erfolgt. Ebenso ist in vielen Bereichen die curri-
culare pädagogische Ausbildung zu wenig praxisorientiert.

Eine für die berufsbildenden mittleren und höheren Schu-
len in den 1960er-Jahren geschaffene interessante Einrichtung 
hatte leider nur einen kurzen Bestand. Sie sah für Allgemein-
bildner, die an BMHS eingesetzt wurden, eine zusätzliche 
Ausbildung auf wirtschaftlichem und technisch-gewerblichem 
Gebiet vor, um mit der an BMHS verwendeten und erforder-
lichen berufsfachlichen Terminologie und den Lehrplaninhal-
ten aller Fächer überblicksmäßig vertraut zu sein. Als jedoch 

dem Technikstudium auch noch berufsbegleitend als „Turnus-
lehrer“ der MA der Pädagogik erworben werden, um die Befähi-
gung zu erhalten, eine Diplom- und Reifeprüfung abzunehmen. 

Der Turnus, den die Expertengruppe vorschlägt, ist grund-
sätzlich abzulehnen, da er im Gegensatz zu jener sinnvollen In-
duktionsphase steht, die Mayer und Neuweg25 im Nationalen 
Bildungsbericht vorschlagen. Eine Phase nämlich, die nicht der 
Fortsetzung des Fachstudiums dient, sondern der praktischen 
Einführung in das schulische Alltagsgeschehen, die von den 
Universitäten und qualifizierten Betreuungspädagogen beglei-
tet werden soll. 

Eine Lehrbefugnis für allgemeinbildende und fachtheoreti-
sche Gegenstände im berufsbildenden Bereich der Sekundar-
stufe II auf bloßem BA-Niveau muss daher vor allem aus fach-
lichen Gründen entschieden abgelehnt werden. Darüber hinaus 
wäre mit einem bloßen BA-Abschluss als Lehrbefähigung und 
einem zweijährigen sogenannten „Turnus“ natürlich auch eine 
besoldungs- und dienstrechtliche Schlechterstellung zu erwar-
ten. Es entsteht daher der Eindruck, dass mit diesem Modell 
für den untersten akademischen Grad, den man über das Bo-
logna-Abkommen eingeführt hat, und der in Österreich weder 
in der Öffentlichkeit, noch auf dem Arbeitsmarkt bisher eine 
klare Positionierung und Einstufung gefunden hat, auf diesem 
Weg ein Stellenwert geschaffen werden soll.

Außerdem würde dieses Turnusmodell für die Schülerinnen 
und Schüler bedeuten, dass sie jahrelang von fachlich „unfertigen“ 
Turnuslehrkräften unterrichtet werden, die ihre „berufsbegleiten-
de“ Fachausbildung noch gar nicht abgeschlossen haben.

Genauso falsch ist die Idee, die Ausübung bestimmter 
Funktionen in der Schulorganisation (z. B. Schulleitung) an 
den Mastergrad zu binden. Für solche Positionen sind eigene 
Anforderungsprofile entscheidend und nicht die Graduierung 
nach dem Bologna-System.

Das „Drei-Phasen-Modell“ der bereits zitierten „ExpertIn-
nengruppe“ ist vor allem deshalb abzulehnen, weil keine in-

lehrer/innenbildung fachpraxis

Befähigung BMHS Fachpraktische Gegenstände an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (II.1.–3.) BS Berufsschulen

Unterrichts-
fächer 
Induktion  
(Einfüh-
rung)

II.1.–2. Gewerbliche und techni-
sche sowie IKT Praxisfächer
Wird mit der additiven Ausbil-
dung an PH (BPH) berufsbeglei-
tend erbracht.

II.1. Gewerbliche und technische 
Praxisfächer
Wird mit der additiven Ausbil-
dung an PH (BPH) berufsbeglei-
tend erbracht.

II.3. Land- und forstwirtschaftli-
che Praxisfächer 
Wird mit der integrativen Aus-
bildung an BPH erbracht.

Wird mit der additiven Ausbil-
dung an PH (BPH) berufsbeglei-
tend erbracht.

Rekrutie-
rungs-
methode

Bedarfsorientiert. Der Zugang 
zur pädagogischen Ausbildung 
ist an einen Anstellungsvertrag 
an einer Schule gebunden.

Bedarfsorientiert. Der Zugang 
zur pädagogischen Ausbildung 
ist an einen Anstellungsvertrag 
an einer Schule gebunden.

Offener Zugang Bedarfsorientiert. Der Zugang 
zur pädagogischen Ausbildung 
ist an einen Anstellungsvertrag 
an einer Schule gebunden.

Pädagogi-
sche 
Ausbildung

Additives Studium an einer 
Pädagogischen Hochschule 
(Berufspädagogischen Fakultät 
der Universität bzw. Berufspä-
dagogischen Hochschule);  6 
Semester, davon 2 Semester Prä-
senzstudium. Berufsbegleitend, 
Abschluss mit BA mit mind. 180 
ECTS und zusätzlich MA Ved mit 
120 ECTS; Insges. 300 ECTS

Additives Studium an einer 
Pädagogischen Hochschule 
(Berufspädagogischen Fakultät 
der Universität bzw. Berufs-
pädagogischen Hochschule); 6 
Semester, davon 2 Semester Prä-
senzstudium. Berufsbegleitend, 
Abschluss mit BA mit mind. 180 
ECTS und zusätzlich MA Ved mit 
120 ECTS; Insges. 300 ECTS

Integratives Studium an der 
Pädagogischen Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik 
(BPH); 
6 Semester; Abschluss BA (BEd) 
und zusätzlich MA Ved mit 120 
ECTS; Insges. 300 ECTS

Additives Studium an einer 
Pädagogischen Hochschule 
(Berufspädagogischen Fakultät 
der Universität bzw. Berufs-
pädagogischen Hochschule); 6 
Semester, davon 2 Semester Prä-
senzstudium. Berufsbegleitend, 
Abschluss mit BA mit mind. 180 
ECTS und zusätzlich MA Ved mit 
120 ECTS; Insges. 300 ECTS

Fachpraxis, 
Berufspraxis

2 Jahre facheinschlägige Be-
rufspraxis

3 Jahre facheinschlägige Be-
rufspraxis

Curricular in pädagogischer 
Ausbildung integriert

3 Jahre facheinschlägige Be-
rufspraxis

Ausbildung 
nach  
Fachrich-
tung

TECHNISCHE UND GEWERBLI-
CHE

TECHNISCHE UND GEWERBLI-
CHE

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT-
LICHE 

FACHGRUPPE III

Zugang Reife- und Diplomprüfung an 
einer berufsbildenden höheren 
Schule, BHS-Abschluss

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung

Reifeprüfung einer HLFLA/Reife-
prüfung mit Berufsausbildung

Reife- und Diplomprüfung an 
einer BHS bzw. Berufsabschluss

Notwendige Veränderungen gegenüber den derzeitigen Bestimmungen sind kursiv gekennzeichnet.

Tabelle 2: Lehrer/innenbildung Fachpraxis
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diese zusätzliche Ausbildung mit einer Prüfung abgeschlossen 
werden sollte, erfolgte in nicht gerade geschickter Form die For-
derung nach einer finanziellen Zulage. Klüger wäre es gewesen, 
eine verbesserte Einstufung des Gegenstandes, ähnlich wie für 
„Angewandte Mathematik“ anzustreben. Die Forderung nach 
einer Zulage führte schließlich zur ersatzlosen Streichung die-
ser sinnvollen Einrichtung durch den Dienstgeber. Sie wäre es 
allerdings wert, wieder in neuer Form diskutiert zu werden, da 
sie zu einem ganzheitlichen Denken innerhalb der Lehrerkolle-
gien der BMHS beigetragen hat.

Darüber hinaus wäre es durchaus sinnvoll, wenn auch diese 
Lehrerinnen und Lehrer eine außerschulische berufliche Praxis 
vorweisen könnten, die dann allerdings auch dienstrechtlich 
auf die Lehrerlaufbahn angerechnet werden müsste.

Für den allgemeinbildenden Bereich ist daher künftig ein 
Masterabschluss mit integrierter Fachpädagogik an Univer-
sitäten mit curricularem Schulpraktikum vorzusehen sowie 
eine zusätzliche berufsbegleitende Einführung in die Berufs-
bildungsspezifika auf technisch-gewerblichem und wirtschaft-
lichem Gebiet. 

2. Der fachtheoretische Bereich
Lediglich für die Bereiche der Wirtschaftspädagogik und zum 
Teil bei der Agrar- und Umweltpädagogik ist der integrative 
Ansatz derzeit verwirklicht. Bei den technisch-gewerblichen Fä-
chern ist derzeit nur ein rudimentärer additiver pädagogischer 
Ansatz vorherrschend. Das heißt, dass nach dem Fachstudium 
und der erforderlichen berufsfachlichen Praxis die Einstellung 
in den Schuldienst erfolgt. Die Rekrutierung und Ausbildung 
ist bedarfsorientiert. Im gesamten technisch-gewerblichen und 
im rechtlich-volkswirtschaftlichen Bereich erfolgt daher die 
Ausbildung additiv. 

Bisher hatten die Pädagogischen Institute bzw. Berufspäd-
agogischen Akademien die Aufgabe, für diese Fachkräfte die 
erforderliche zusätzliche pädagogische Ausbildung in additiver 
Form sicherzustellen. Dies sollten nunmehr die Pädagogischen 
Hochschulen wahrnehmen. 

Es gibt derzeit aber auch Fächer, wie zum Beispiel rechts-
kundliche und volkswirtschaftliche sowie Spezialfächer, bei 
denen nicht einmal diese pädagogischen Mindesterfordernisse 
verlangt werden. Erstrebenswert wäre auch hier zumindest eine 
wesentliche Verbesserung der bisher unzureichenden oder feh-
lenden additiven Variante. Ein gutes Beispiel bietet dazu eine 
an der Technischen Universität München eingerichtete Insti-
tution27, die bereits Nachahmer findet, mit der die pädagogische 
Ausbildung für Techniker und Naturwissenschaftler an der 
kompetenten Fachuniversität angeboten wird. Eine additive 
pädagogische Ausbildung sollte allerdings grundsätzlich nach 
der universitären Fachausbildung stattfinden und nicht der 
Fachausbildung vorgelagert werden. Wobei es im Gegensatz zu 
der übergroßen Zahl „Pädagogischer Hochschulen“ durchaus 
genügen würde, diese Ausbildung an „Berufspädagogischen 
Hochschulen“, oder noch besser an „Universitätsfakultäten für 
Berufspädagogik“ auf etwa 5 Standorte in Österreich zu kon-
zentrieren.

Auch in der Schweiz wird für die Ausbildung von Berufsbild-
nerinnen und Berufsbildnern ein gesonderter Weg beschritten 
und keine „Einheitsausbildung“ angeboten28. 

Für den fachtheoretischen Bereich sind daher künftig grund-
sätzlich ein Masterabschluss mit integrierter Fachpädagogik an 
einer Universität oder Berufspädagogischen Hochschule sowie 
eine anschließende berufsspezifische Fachpraxis (analog zur 

Ausbildung der Wirtschaftspädagogik) erforderlich. Um aber 
vor allem den unentbehrlichen Quereinstieg für technisch-ge-
werbliche und andere spezifische Fächer zu ermöglichen, sind 
nach einem Universitätsabschluss auf Masterniveau, in addi-
tiver Form, berufsbegleitend und in realistischem Umfang die 
fachdidaktischen pädagogischen Kenntnisse an berufspädago-
gischen Fakultäten bzw. an Berufspädagogischen Hochschulen 
mit Abschluss als Master of Education29 anzubieten. 

Als einen wirksamen Rekrutierungsanreiz sollten berufs-
spezifische Fachpraktika auch über das vorgeschriebene Maß 
hinausgehend wie früher individuell (im sogenannten öffent-
lichen Interesse) auf die Besoldungslaufbahn angerechnet wer-
den können.

3. Der fachpraktische Bereich
Der fachpraktische Bereich ist für die Qualität und die Beson-
derheit im Sinne der „Unique Selling Proposition“ der österrei-
chischen berufsbildenden mittleren und höheren Schulen unver-
zichtbar. Auch die Rekrutierung der fachlich hochqualifizierten 
Lehrpersonen, die jahrzehntelang nach einer kurzen Probezeit 
berufsbegleitend, additiv an den erfolgreichen „Berufspädagogi-
schen Akademien“ mit dem erforderlichen pädagogischen Rüst-
zeug ausgestattet wurden, stellte und stellt eine Besonderheit 
dar. Ihre Rekrutierung und Ausbildung ist wie bei vielen Fach-
theoretikern bedarfsorientiert. Sie wurden und werden aus einer 
erfolgreichen beruflichen Laufbahn für den Schuldienst rekru-
tiert und als bereits im Dienst befindliche und daher besoldete 
Mitarbeiter für den internen, additiven Ausbildungsteil von 2 
Semestern an der Pädagogischen Hochschule vom Unterricht 
freigestellt, während die weiteren 4 Semester extern neben der 
Unterrichtserteilung absolviert werden. Dieser Modus wurde 
auch nach den letzten „Sparpaketen“ mittels dienstrechtlicher 
„Krücken“ mehr oder weniger befriedigend aufrechterhalten, da 
der Dienstgeber erkennen musste, dass es kaum möglich ist, 
hochqualifizierte Praktiker dazu zu bewegen, aus dem erfolg-
reichen Erwerbsleben auszuscheiden, um einen Lehrgang von 3 
Jahren auf eigene Kosten an einer Pädagogischen Hochschule zu 
belegen und dabei keinerlei Sicherheit zu haben, anschließend 
eine adäquate Schulanstellung zu finden. Bei der Konstruktion 
der Pädagogischen Hochschulen hat man auf diesen Umstand 
allerdings trotz aller rechtzeitigen Einwände keine Rücksicht 
genommen, sondern gemäß den allgemeinen Zugangsbedingun-
gen auch von diesem Personenkreis eine formale Hochschulzu-
gangsberechtigung eingefordert, die nun in Form einer parallel 
zum Studium zu erwerbenden Studienberechtigungsprüfung 
verlangt wird. Dies ist ein grotesker Formalismus, der nach dem 
bisherigen und herkömmlichen Mechanismus der sogenannten 
Inputorientierung vorgeht. Damit ignoriert man das im Sinne 
des EQR und des zu schaffenden NQR erforderliche output-
orientierte Denken und Handeln, indem der Zugang zum terti-
ären Bereich ausschließlich von einer punktuellen Reifeprüfung 
abhängig gemacht wird. Das beweist, dass manche Verantwor-
tungsträger sinnvolle Initiativen der EU, wie zum Beispiel die 
Schaffung des EQR als Vergleichsinstrument, noch immer nicht 
begriffen haben.

Für die Lehrer/innenausbildung von Fachpraktikern ist daher 
ein barrierefreier Zugang aufgrund der bisherigen Bestimmun-
gen (Berufsabschlusszertifikat und mehrjährige hervorragende 
Fachpraxis) an „Berufspädagogische Hochschulen“ bzw. „Fakul-
täten für Berufsbildung“ an Universitäten sicherzustellen, um 
berufsbegleitend die erforderlichen fachdidaktischen Kenntnisse 
sowie zusätzliche allgemeinbildende Kompetenzen zu erwerben. 
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Um der Berufsbildung den nötigen Freiraum zu schaffen, 
damit auf die sich immer rascher verändernden Rahmenbe-
dingungen der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Technik 
entsprechend innovativ, vernünftig und rasch reagiert werden 
kann, gilt es grundsätzlich neue organisatorische Strategien zu 
entwickeln. Die derzeitige Einbindung in die Reihe der päda-
gogischen Sektionen des Unterrichtsministeriums entspricht 
zum Beispiel diesen Anforderungen schon lange nicht mehr. 

3.  Den Beruf der Lehrerin bzw. des Lehrers an BMHS attraktiv 
gestalten

Im „Nationalen Bildungsbericht 2009“ (NBB)36 finden sich 
zur Attrahierung des Lehrerberufes und zur Rekrutierung von 
Lehrern/Lehrerinnen wertvolle Wegweisungen. Sie müssen 
von der Politik, wie dies Roland Gangl37 bereits vor längerer 
Zeit gefordert hat, allerdings nicht nur erkannt, sondern end-
lich auch umgesetzt werden. Bedauerlicherweise folgen die Ver-
fasser der Expertise „LehrerInnensbildung NEU“ den im NBB 
vorgeschlagenen Rekrutierungsschritten nur zum Teil oder in 
entstellter Form. 

Die im Expertenpapier „LehrerInnenbildung NEU“ vor-
geschlagene Kooperation zwischen PH und Universität zur 
Erlangung des MA-Grades stellt lediglich einen theoretischen 
und unrealistischen Ansatz dar38. Er wird in der Praxis auch 
daran scheitern, dass die Universitäten wegen mangelnder 
Ressourcen nicht einmal allen ihren „hauseigenen“ Bachelors 
einen Stu dienplatz für das Masterstudium zur Verfügung stel-
len können und so ein versteckter Numerus Clausus entsteht. 
Daher werden Bachelors einer PH kaum einen Platz für ein 
Masterstu dium an einer Universität erhalten.

Leider nimmt die „ExpertInnengruppe“ auch auf die Fehl-
entwicklung im Bereich der Pädagogischen Hochschulen 
durch das Verschmelzen der ehemaligen Pädagogischen Aka-
demien mit den Berufspädagogischen Akademien in keiner 
Weise Stellung. Es wird lediglich vage festgestellt, dass man 
für den berufsbildenden Bereich eigenständige Modelle ent-
wickeln soll. Statt der sehr großen Zahl an „Pädagogischen 
Hochschulen“ wäre aber die Errichtung von 4 bis 5 „Berufs-
pädagogischen Hochschulen“ auch aus ökonomischen Gründen 
sinnvoller gewesen, als die Vereinnahmung der Berufspäda-
gogischen Akademien durch die Pädagogischen Hochschulen. 
Die Idee der ExpertInnengruppe, in Österreich vier regionale 
Cluster zu schaffen, in denen Universitäten und Pädagogische 
Hochschulen zusammenarbeiten sollen, stellt einen unausge-
gorenen Ansatz dar.

4.  Innovative Aus- und Fortbildungsangebote für Lehrerinnen 
und Lehrer an BMHS

Grundsätzlich ist für das Lehramt in der Sekundarstufe das 
Masterniveau vorauszusetzen. Dies entspricht auch den ge-
meinsamen Beschlüssen der Dachverbände der Lehrergewerk-
schaften Deutschlands, der Schweiz und Österreichs, die in der 
„Leipziger Erklärung“ und in der „Wiener Erklärung“ ausge-
drückt wurden39. 

Für allgemeinbildende und für möglichst viele fachlich spe-
zifische Fächer sollte eine integrative Ausbildungsform grund-
sätzlich Vorrang haben, um Fachwissenschaft und Fachdidak-
tik eng zu verknüpfen.

Wo dies nicht verwirklichbar ist, zum Beispiel in manchen 
fachpraktischen und fachtheoretischen Bereichen, ist eine pra-
xisorientierte additive pädagogische Ausbildung an die fachli-
che Qualifikation berufsbegleitend anzuschließen. 

Die Ausbildung sollte berufsbegleitend mit starkem Ein-
satz von E-Learning und mit mindestens einem Jahr als Voll-
zeitstudium in Form einer Dienstzuteilung bzw. Freistellung 
unter Fortzahlung der Bezüge erfolgen. 

Bei der Anrechnung von Fachpraktika ist analog zu den 
Fachtheoretikern vorzugehen. Da grundsätzlich alle Lehrerin-
nen und Lehrer auf MA-Niveau ausgebildet werden sollten, gilt 
es, für die Fachpraktiker einen eigenen MA of Vocational Edu-
cation30 zu schaffen.

Eine solche anspruchsvolle Ausbildungsbiografie ist auch 
besoldungsmäßig entsprechend zu honorieren. 

VIII.  konkrete maßnahmen zur Sicherstellung der 
Qualität einer erfolgreichen Berufsbildung

1.  Sicherstellung der erforderlichen Investitionen zur Rekrutie-
rung hervorragenden Lehrpersonals 

In Österreich ist das berufsbildende Schulwesen nach wie vor 
hervorragend positioniert und findet auch größte Akzeptanz 
in der Bevölkerung, was auch jüngste Statistiken eindrucksvoll 
unterstreichen. Umso mehr ist daher der Dienstgeber gefor-
dert, zeitgerecht und nachhaltig die notwendige Rekrutierung 
geeigneter Lehrpersonen zu gewährleisten. Dazu gehört aber 
auch die nachhaltige Bereitstellung der materiellen Ressourcen 
für die Lehrerinnen und Lehrer unter Beachtung der besol-
dungsmäßigen Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt. 
Notlösungen sind nur der Beweis eines politischen Versagens.

Entscheidend wird aber auch sein, ob der Dienstgeber in der 
Zukunft zur Hebung der gesellschaftlichen Akzeptanz des Be-
rufes einer Lehrerin bzw. eines Lehrers endlich positive Beiträ-
ge leistet und nicht wie bisher das Image des Berufsstandes mit 
tatkräftiger Unterstützung vieler Medien untergräbt.

Für die Entwicklung einer autonomen und innovativen Be-
rufsbildung ist der nötige Freiraum erforderlich, sowohl die 
Umsetzung der Curricula, als auch die Methodenwahl betref-
fend. Dem stehen gleichmacherische Zentralisierungsbestre-
bungen, wie eine zentral gesteuerte Reifeprüfung und weitere 
zentralistische Aktivitäten des BIFIE31 gegenüber.

Andererseits hat man es bisher jedoch trotz der grundsätz-
lichen zentralistischen Tendenzen in der österreichischen Bil-
dungspolitik nicht geschafft, an der Nahtstelle zwischen dem 
Sekundarbereich II und dem tertiären Bereich die sinnvolle An-
rechnung von Credits zugunsten der jungen Menschen durch-
zusetzen.32 

2. Sichere Positionierung der Berufsbildung ist erforderlich.
Die andauernde Ausklammerung oder Marginalisierung der 
Berufsbildung durch die verantwortliche Bildungspolitik 
muss zur Kenntnis genommen werden. Allerdings sind daraus 
auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Wenn in den 
beiden Ressortbereichen „Unterricht“ und „Wissenschaft“ 
die Berufsbildung keine vernünftige Heimat findet, oder für 
diese nur einen lästigen „Wurmfortsatz“ darstellt und sogar 
organisatorisch eine einheitliche Sekundarstufe II durch eine 
neue Geschäftseinteilung im Unterrichtsressort vorbereitet 
wird33, so ist der bereits mehrmals erhobenen Forderung nach 
der Einrichtung einer „Generaldirektion für Berufsbildung“ 
Nachdruck zu verleihen. Eine solche Einrichtung war schon 
einmal erfolgreich existent34. Sie könnte ressortübergreifend 
agieren und die Berufsbildung gemäß ihren spezifischen Er-
fordernissen gestalten35. 
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Österreich vielen anderen Ländern noch immer voraus und 
manche betrachten es auch als beispielgebend. Im Vergleich zu 
anderen Bildungssystemen würde sich daher Österreichs Be-
rufsbildung als hervorragender „Exportartikel“ anbieten und 
im Bereich des Außenhandels wertvolle Synergie-Effekte schaf-
fen. Allerdings ist Österreich auf dem Gebiet des „Bildungsex-
portes“ bedauerlicherweise tatsächlich europäisches Schluss licht!

6. Handeln statt diskutieren!
Faktum ist, dass in Österreich der Mangel an geeigneten und 
bestens ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern vor allem in 
der Berufsbildung bereits eklatant ist. Daher sind keine Diskus-
sionskampagnen gefragt, denn die Erfordernisse der Berufsbil-
dung sind klar, bekannt und eindeutig. Es liegt ausschließlich 
an jenen, die für das Bildungswesen in Österreich die politische 
Verantwortung tragen, in dieser Situation rasch die richtigen 
Konsequenzen zu ziehen und konkrete Maßnahmen zu set-
zen! Y

Eine zeitliche Umkehrung, wie sie der genannte Expertenbe-
richt vorschlägt, indem zuerst eine pädagogische Ausbildung 
und anschließend eine fachwissenschaftliche erfolgt, ist nicht 
zielführend. Vielmehr sollten, anstelle der für die Berufsbildung 
derzeit unbefriedigenden Einrichtung der Pädagogischen Hoch-
schulen, als erster Schritt „Berufspädagogische Hochschulen“ ge-
schaffen werden, die jedoch rasch als „Berufsbildungsfakultäten“ 
an den entsprechenden Universitäten anzusiedeln wären. Sie 
sollten nicht nur die gesamte Lehrerinnen- und Lehrerausbil-
dung für den berufsbildenden Bereich wahrnehmen, sondern 
darüber hinaus auch die Fort- und Weiterbildung, da auch die-
ser Auftrag von den meisten Pädagogischen Hochschulen für 
den berufsbildenden Bereich kaum wahrgenommen wird.

5. Österreichs Selbstbewusstsein stärken
Es gilt aber vor allem auch das österreichische Selbstbewusst-
sein auf dem Gebiet der Bildung – insbesondere der Berufsbil-
dung – zu stärken. Denn auf dem Gebiet der Berufsbildung ist 
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